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Sehr geehrter Herr Klee, 
 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion be-
danke ich mich. 
 
 
Allgemeines 
 
Hessen gehört zu den zur Zeit noch fünf Bundesländern, die bisher noch kein Infor-
mationsfreiheitsgesetz verabschiedet haben. Die Initiative der SPD-Fraktion zum Lü-
ckenschluss ist deshalb ausdrücklich zu begrüßen. 
 
Dies vorausgeschickt, möchte ich empfehlen, dem Beispiel von Schleswig-Holstein 
zu folgen und die landesrechtlichen Regelungen zum Zugang zu Umweltinformatio-
nen in den Entwurf des Hessischen Transparenzgesetzes zu integrieren.  
 
Ferner rege ich an, über die Gewährung eines Anspruches auf Informationszugang 
auf Antrag hinausgehend pro-aktive Veröffentlichungspflichten der Behörden des 
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Landes und die Einrichtung eines zentralen hessischen Informationsportals zu re-
geln. 
 
Erfreulich ist, dass nunmehr auch in Hessen der Landesdatenschutzbeauftragte als 
Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit bestellt werden soll. Diese Ombuds-
funktion hat sich im Bund und in den 11 Bundesländern bewährt, in denen Informati-
onsfreiheitsgesetze bereits existieren. 
 
 
 
Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken: 
 
 
Zu § 4 (Veröffentlichung allgemein zugänglicher Informationen) 
 
Die informationspflichtigen Stellen des Landes sollen lediglich verpflichtet werden, 
den Zugang zu ihren Informationen zu „erleichtern“. Die in Absatz 4 vorgesehene 
Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit „in angemessenem Umfang aktiv 
und systematisch“ bedarf mE der Stärkung und Präzisierung. Es ist nicht klar, ob der 
„angemessene Umfang“ von der Behörde nach dem Volumen ihrer Informationen 
insgesamt bestimmt wird, oder ob er als gesetzliche Ermächtigung verstanden wer-
den kann, bestimmte Information nur selektiv zu veröffentlichen. Statt der bisherigen 
Formulierung rege ich daher die ausdrückliche Aufnahme einer Verpflichtung der 
Behörden zur proaktiven Veröffentlichung katalogartig beschriebener Verwaltungsin-
formationen an. Eine künftige, flexible Erweiterung dieses gesetzlichen Kataloges zB 
nach Durchführung der in § 17 vorgesehenen Evaluation wäre durch Einführung ei-
ner entsprechenden Verordnungsermächtigung möglich. 
 
Das Hamburgische Transparenzgesetz (HmbTG) schreibt in § 3 einen solchen – um-
fangreichen - Katalog von Veröffentlichungspflichten ausdrücklich fest. 
 
Ich würde es begrüßen, wenn der hessische Entwurf um eine Verpflichtung ergänzt 
werden könnte, Verträge im Bereich der Daseinsvorsorge zu veröffentlichen, an de-
ren Bekanntmachung ein besonderes öffentliches Interesse besteht  
 
 
Zu § 5 (Individueller Anspruch auf Informationszugang) 
 
§ 5 Absatz 2 lässt das Recht auf Informationszugang nach anderen Rechtsvorschrif-
ten unberührt. Die Norm sollte aber zweifelsfrei klarstellen, dass Ansprüche aus an-
deren Rechtsvorschriften dann zurücktreten, wenn der Informationszugang hinter 
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das HessTG zurückfällt. In der Begründung wird ausgeführt, dass in Absatz 2  ein 
Mindeststandard formuliert werde und nur weitergehende Regelungen für den Infor-
mationszugang Vorrang haben sollten. Ich rege an, dies auch im Gesetzestext selbst 
deutlich zu machen. Ferner rege ich an, Satz 4 der Begründung zu § 5 zu überprüfen 
(Amtshilferegelungen als spezielle, weiter gehende Zugangsregelungen für Bürge-
rinnen und Bürger ?). 
 
 
Zu § 6 (Antragstellung und Verfahren) 
 
Die Aufforderung zur Präzisierung eines nicht hinreichend bestimmten Antrages (§ 6 
Abs.2 Satz 2) sollte unverzüglich und spätestens innerhalb von zwei Wochen (also 
nicht spätestens erst einen Monat) nach Eingang des Antrages erfolgen. 
 
Ferner sollten die Regelungsgehalte und das Zusammenspiel der Absätze 3 und 4 
nochmals überdacht werden. Könnte Abs. 3 Satz 4 dahingehend (miss)verstanden 
werden, dass das in Abs. 4 Satz 1 konstituierte Wahlrecht des Antragstellers den 
Informationszugang durch Bereitstellung von Kopien nicht umfasst ? 
Eine ausdrückliche Benennung der wahlweise möglichen Arten des Informationszu-
ganges mit einer Öffnungsklausel (Auskunftserteilung, Bereitstellung von Kopien, 
Akteneinsicht oder Informationszugang in sonstiger Weise) halte ich jedenfalls für 
sinnvoll. 
 
 
Zu § 7 (Gewährung des Anspruchs auf Informationszugang) 
 
Sofern mit Absatz 2 in Anlehnung an § 9 Abs. 3 IFG (Bund) der Behörde die Mög-
lichkeit eingeräumt werden soll, den Antrag abzulehnen, wenn der Antragsteller über 
die Information bereits verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein 
zugänglichen Quellen beschaffen kann, sollte dies im Interesse der Normenklarheit  
noch deutlicher zum Ausdruck kommen.  
 
 
Gegen die beabsichtigte Ablehnungsfiktion des Abs. 4 Satz 1 bestehen erhebliche 
Bedenken. Damit würde es möglich, einen Antrag bis zum Ablauf der Bearbeitungs-
fristen unbearbeitet liegen zu lassen, ohne in der Sache zu entscheiden. Dem An-
tragsteller bliebe dann keine andere Möglichkeit, als Rechtsmittel gegen einen nicht 
begründeten fiktiven Verwaltungsakt einzulegen.  
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Es sollte in jedem Fall vermieden werden, dass ein Antragsteller einen Widerspruch 
formuliert, während zur gleichen Zeit die begehrte Information auf dem Postweg 
(doch noch) zu ihm unterwegs ist. 
 
 
Zu § 9 (Ablehnung des Antrags) 
 
Die Missbrauchsklausel des Absatz 4 geht einseitig zu Lasten des Antragstellers; sie 
sollte daher gestrichen werden. Der Gesetzestext lässt nicht erkennen, welche Maß-
stäbe an die Feststellung der Missbräuchlichkeit des Antrags anzulegen sind. Es ist 
unklar, in welchen (regelbeispielartig formulierbaren?) Fallgruppen ein Missbrauch 
vom Gesetzgeber angenommen wird, ob sich also zB die Feststellung der Miss-
bräuchlichkeit auf den Umfang der Anfrage, auf die Stellung mehrfacher Folgeanträ-
ge nach einer Ablehnung des ursprünglichen Informationsantrags oder auf den Auf-
wand bei der Recherche stützen darf.  
 
Das im Entwurf bisher einzige genannte Regelbeispiel für einen Missbrauch ist da-
gegen nicht erforderlich, wenn dem Antragsteller die Information bereits zugänglich 
gemacht wurde und damit der Anspruch auf Informationszugang bereits durch Erfül-
lung erloschen ist. 
 
 
Zu § 10 (Schutz personenbezogener Daten) 
 
Der Verzicht auf die –nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand mögliche- 
Einholung der Einwilligung eines Drittbetroffenen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3, 1. und 2. Halb-
satz des Entwurfes) in Fällen, in denen  „es ...offensichtlich ist, dass die Offenbarung 
im Interesse der betroffenen Person liegt“ sollte mit Blick auf das alternative Rege-
lungsmodell des § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG (Bund) nochmals diskutiert werden. 
 
 
Zu § 11 (Schutz öffentlicher Belange) 
 
Die - im Vergleich mit der bundesrechtlichen Regelung mit der gebotenen Knappheit 
konzipierte - Formulierung der gesetzlichen Ausnahmetatbestände ist ausdrücklich 
zu begrüßen, sollte allerdings im Detail noch optimiert werden. 
 
Die Ausnahme der Nr. 5 für „die haushaltsrechtlichen Interessen des Landes“ läuft 
Gefahr, als Generalklausel zur Ablehnung von Informationsanfragen missverstanden 
zu werden. Nachteilige Auswirkungen auf haushaltsrechtliche Interessen als Folge 
einer Herausgabe der Information lassen sich in  zahlreichen Fällen behaupten. Es 
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wäre jedenfalls nicht auszuschließen, dass IFG-Anträge, die sich auf Ausgaben der 
öffentlichen Hand beziehen, grundsätzlich unter Berufung auf behauptete haushalts-
rechtliche Interessen des Landes pauschal abgelehnt werden. So könnte einem An-
tragsteller, der die Kosten eines Gutachtens erfragt, entgegengehalten werden, ein 
Bekanntwerden der Kosten könne möglicherweise in Zukunft die Verhandlungsposi-
tion des Landes gegenüber anderen Anbietern beeinträchtigen. Eine derartige Mut-
maßung darf aber keinesfalls ausreichen, das Recht des Bürgers auf Informations-
zugang ins Leere laufen zu lassen. 
 
Darüber hinaus könnten die Behörden jeden Zugang zu Informationen verweigern, 
die einen möglichen Haftungsanspruch des Bürgers ihnen gegenüber begründen 
würde. 
 
Sollte sich der Landesgesetzgeber dafür entscheiden wollen, die finanziellen Belan-
ge des Landes als Schutzgut durch einen Ausnahmetatbestand festzuschreiben, soll-
te die Regelung jedenfalls nicht hinter § 3 Nummer 6 IFG des Bundes zurückfallen. 
Diese Bestimmung sieht vor, dass die fiskalischen Interessen des Bundes nur vor 
Beeinträchtigungen zu bewahren sind, soweit öffentliche Stellen wie ein privater Drit-
ter mit der Absicht der Gewinnerzielung am Markt auftreten, wenn also öffentliche 
Stelle und Private sich auf der Ebene der Gleichordnung gegenüberstehen. 
 
 
Zu § 12 (Schutz der internen Entscheidungsprozesse) 
 
Die derzeitige Formulierung des Ablehnungsgrundes nach Absatz 1 Nummer 2 be-
gegnet Bedenken.   
 
Die derzeitige Formulierung könnte als Einladung missverstanden werden, Aktenbe-
stände nicht zu vervollständigen, um so – unbequeme - IFG-Anträge zu unterlaufen.  
 
 
Zu § 13 (Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen) 
 
§ 13 enthält eine Abwägungsklausel, bei der der Informationszugang zu Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen zu gewähren ist, sofern dem betroffenen Wirtschafts-
subjekt (höchstens) ein „nur unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen 
kann“ und seine schutzwürdigen Belange nicht gegenüber dem „Offenbarungsinte-
resse der Allgemeinheit überwiegen“. 
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Hier ist zunächst in methodischer Hinsicht fraglich, wie die zugunsten des Drittbetrof-
fenen zu berücksichtigenden Abwägungstopoi des „wirtschaftlichen Schadens“ und 
der (sonstigen, nicht-ökonomischen?) Belange zu interpretieren und voneinander 
abzugrenzen sind. 
 
 
Zu § 14  (Rechtsweg) 
 
§ 14 des Entwurfs zielt erkennbar auf eine –regelmäßig im Interesse des Bürgers 
liegende- Verfahrensbeschleunigung durch Verzicht auf ein obligatorisches Vorver-
fahren vor Klageerhebung ab. 
 
Allerdings bietet das Widerspruchsverfahren Gelegenheit, eine (teil-)ablehnende 
Entscheidung der Ausgangsbehörde mit überschaubarem Kostenrisiko vorgerichtlich 
überprüfen zu lassen. Verzögert sich die behördliche Überprüfung im Vorverfahren, 
besteht schon heute die Möglichkeit der Untätigkeitsklage. 
 
Ich rege deshalb an, § 14 des Entwurfes im weiteren Verfahren nochmals zu disku-
tieren. 
 
 
Zu § 15  (Kosten) 
 
Mit Blick auf § 15 könnten in Anlehnung an die bundesrechtlichen 
(Kappungs-)Regelungen formulierte Höchstsätze diskutiert werden (vgl. Nrn. 1.2 und 
1.3 des als Anlage zu § 1 Abs. 1 der Informationsgebührenverordnung v. 2. Januar 
2006, BGBl. I S. 6 veröffentlichten Gebühren- und Auslagenverzeichnisses). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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1. Einleitung

„Wissen ist Macht“ (Francis Bacon)

Deutschland ist seit jeher ein Nachzügler im Bereich der Transparenz und Informationsfreiheit. 

Diese Tradition ist hier noch keine 10 Jahre hier verankert, wo andere Länder schon seit Jahr-

hunderten  Erfahrungen sammeln.  Neben dem Bund haben  sich  inzwischen  11 Bundesländer 

Informationsfreiheitsgesetze gegeben. Fünf Bundesländer, darunter Hessen, haben nach wie vor 

kein allgemeines Zugangsrecht zu Informationen für Bürger/innen geschaffen.

Demokratie  lebt  davon,  dass  informierte  Menschen  sich  in  Debatten  einmischen  und  eine 

qualifizierte  Entscheidung  bei  Wahlen  treffen.  Einzelne  Zugangsrechte,  wie  das  Hessische 

Umweltinformationsgesetz (HUIG) können genauso wenig ein Ersatz für ein allgemeines Infor-

mationszugangsrecht  sein,  wie  eine  partielle  freiwillige  Veröffentlichung  von  Informationen. 

Bürger/innen sind keine Bittsteller, sie sind der Kern der Demokratie.

Doch ist ein Informationsfreiheitsgesetz nicht immer gleich gut. Vielmehr ist es notwendig im 

Detail  zu schauen, ob z.B. Ausnahmetatbestände eine wirksame Informationsfreiheit  zulassen 

oder diese durch weitreichende Ausnahmen beschränkt wird. Hierbei nimmt das Hamburgische 

Transparenzgesetz (HmbTG) eine Musterrolle ein. Es wurde von Bürger/innen für Bürger/innen 

geschrieben und durch direkte Demokratie in die politische Debatte eingebracht und schließlich 

einstimmig  vom  Landesparlament  verabschiedet.  Inzwischen  gibt  es  viele  Initiativen  und 

Landtagsfraktionen, die an ähnlichen Lösungen arbeiten.

Es ist  positiv  zu bewerten,  dass  die  SPD-Fraktion einen weiteren Versuch der  Regelung der 

Informationsfreiheit  vorgelegt  hat.  Leider  bleibt  dieser  auf  halber  Strecke  stehen,  denn  er 

definiert nach wie vor primär das Recht des Bittstellers auf Informationen. Eine pro-aktive Infor-

mationsfreiheit, wie sie der Titel Transparenzgesetz erwarten lässt, ist leider nicht integriert. 
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2. Zum Gesetz im Einzelnen
Im  folgenden  wird  zu  den  einzelnen  Paragraphen  Stellung  nehmen  und  abschließend  eine 

Gesamtbetrachtung vollzogen.

Zu § 1 Zweck des Gesetzes

Die Definition des Gesetzeszweck ist gelungen. Sie bezieht die in der allgemeinen Begründung 

genannten  Punkte  ein  und  legitimiert  so  die  Regelung.  Der  in  der  Begründung  genannte 

allgemeine Rechtsanspruch sollte in die Gesetzesformulierung übernommen werden.

Zu § 2 Anwendungsbereich

Absatz 1: Die Definition des Anwendungsbereichs ist relativ umfassend. Der Kontrollbegriff in 

Ziffer 4 sollte um weitere Tatbestände ergänzt werden. Insbesondere wenn ein Kontrahierungs-

zwang besteht oder auf andere Weise einem Privaten besondere Rechte eingeräumt werden sollte 

dies mit einem Informationsanspruch für Bürger/innen einhergehen.

Absatz 2: Der eingeschränkte Zugang zu Informationen der in Absatz 2 genannten stellen ist zum 

Teil  gerechtfertigt.  Besonders  bei  den  öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten  sollte  er  sich 

jedoch auf journalistisch-redaktionelle Informationen beschränken.

Zu § 3 Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen halten sich weitestgehend an die Definitionen, die in den meisten 

Gesetzen üblich sind. Dies ist in Anbetracht der Regelungsvielfalt sinnvoll.

Zu § 4 Veröffentlichung allgemein zugänglicher Informationen

Die Bestimmungen in Absatz 1 sind sehr allgemein gehalten. Zwar ist es grundsätzlich sinnvoll, 

dass einzelne Verwaltungseinheiten ihre Möglichkeiten der Kommunikation nutzen, doch kann 

dies nicht einem systematischen Rechtsanspruch auf Informationen ersetzen, sondern höchstens 

ergänzen.  Auch  entsteht  aus  der  genannten  Formulierung  kein  Rechtsanspruch,  so  dass  die 

Informationspolitik weiterhin alleinig von der Verwaltung bestimmt wird. Es braucht an dieser 

Stelle  eine  klare  Definition  von  Pro-aktiven  Veröffentlichungstatbeständen,  wie  sie  z.B.  im 

Hamburgischen Transparenzgesetz (§ 3 Absatz 1) genannt sind.

Die in Absatz 2 vorgeschlagenen Vorkehrungen verstärken diesen Eindruck leider. So spricht die 

in Ziffer 1 vorgeschlagene Regelung der Benennung von Auskunftspersonen deutlich dafür, dass 
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Informationsfreiheit in dem vorliegenden Gesetz ein Anhängsel der Verwaltung und nicht in die 

regulären Abläufe integriert würde.

Die in Ziffer 2 genannte Veröffentlichung von Verzeichnissen über Verfügbare Informationen 

sollte nicht als Beispiel für Aktivität genannt werden. Vielmehr gilt es eine Liste von regelmäßig 

zu veröffentlichenden Informationen zu integrieren, die einen Mindeststandard an Transparenz 

umfassen. Dies sollte mindestens Umfassen:

• Beschlüsse der Landesregierung

• Gutachten

• Verträge zur Daseinsvorsorge

• Zuwendungsbescheide (sofern nicht durch SGB-Geschützt)

• Haushalts-, Stellen-, Akten- und ähnliche Pläne

• Öffentliche Pläne, insbesondere Bauleitpläne

• Geo- und Umweltdaten

Das  Hamburgische  Transparenzgesetz,  aber  auch  Anträge  und  Entwürfe  aus  vielen  anderen 

Landtagen (vgl. z.B. Antrag der Grünen-Fraktion in Berlin; Drs. 17/0465) und von Initiativen 

(vgl. z.B. NRW blick durch) zeigen, welche Möglichkeiten für staatliche Transparenz gegeben 

sind. Leider wird im vorliegenden Entwurf davon kein Gebrauch gemacht.

Um diese Informationen systematisch und nutzungsorientiert der Allgemeinheit zur Verfügung 

zu stellen sollte ein zentrales Register geschaffen werden, in dem Informationen von öffent-

lichem Interesse aktiv veröffentlicht werden. Statt einer dezentralen Lösung und der in Ziffer 4 

genannten  Veröffentlichung von Zuständigkeiten  sollte  hier  ein  zentrales  Register  geschaffen 

werden.  Dieses  sollte  über  allgemein  zugängliche  Schnittstellen  verfügen,  so  dass  eine 

maschinelle Weiterverarbeitung von Informationen leicht möglich ist.

Die Bedingungen der Veröffentlichung oder Weitergabe von Informationen müssen deutlich über 

die  in  Absatz  3  genannten  Bedingungen hinaus  definiert  werden.  Insbesondere  sind  Bestim-

mungen zum Urheberrecht aufzunehmen. Dieses dienen leider häufig als Ausnahmetatbestand, 

mit dem die Veröffentlichung von Informationen verhindert wird. Dies führt zum Teil, neben der 

Ablehnung von Anträgen, dazu, dass Anfragen in großen Massen gestellt werden müssen, statt 

eine Information allgemein zugänglich zu veröffentlichen. Besonders in Bezug auf Gutachten 
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und Daten sollte definiert  werden, dass die Nutzungsrechte entsprechend abzubedingen sind, 

damit sie einer weiteren Nutzung nicht im Wege stehen. Auch die freie Weiterverwendung sollte 

im Gesetz geregelt werden. Hiermit ist explizit auch die kommerzielle Nutzung gemeint. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass z.B. Datenjournalismus und die Entwicklung von Anwendungen 

mit diesen Informationen stattfinden kann.

In Bezug auf die Veröffentlichung ist darüber hinaus eine Veröffentlichung in frei zugänglichen 

Formaten,  die  herstellerunabhängig  unterstützt  werden,  zu  definieren.  Statt  der  in  Absatz  4 

allgemein bestimmten Regelung der regelmäßigen und systematischen Unterrichtung der Öffent-

lichkeit sollte die oben ausgeführte ausführliche Definition von Informationstatbeständen und 

einer Systematik gewählt werden.

Zu § 5 Individueller Anspruch auf Informationszugang

Der in Absatz eins definierte Rechtsanspruch sollte aufgrund seiner Bedeutung in § 1 integriert 

werden. Dies ist aber eine rein redaktionelle Entscheidung. Es ist zu begrüßen, dass der Kreis der 

Antragsberechtigten  entsprechend  des  Umweltinformationsgesetzes  (UIG)  auch  nicht  rechts-

fähige Vereinigungen umfasst.

Die Definition über weitergehende Zugangsrechte in Absatz 2 ist eine sinnvolle Klarstellung.

Zu § 6 Antragstellung und Verfahren

Das in Absatz 1 beschriebene Antragsverfahren entsprechen ebenso dem nationalen Standard, 

wie die Bestimmungen im Absatz 2. Das Beratungsgebot nach Absatz 3 ist in seiner Allgemein-

heit positiv zu bewerten. Die Bestimmungen nach Absatz 4 definieren einen sinnvollen Verfah-

rensablauf.  Für  den  Fall  der  elektronischen  oder  fernmündlichen  Antragstellung  sollte  die 

Möglichkeit der Mitteilung auf dem selben Wege zugelassen werden, sofern die antragstellende 

Person nichts anderes beantragt.

Insgesamt bleibt dieser Paragraph jedoch deutlich hinter dem Anspruch der Transparenz zurück. 

Er stellt die Hürde eines Antrages, die Zeit der Bearbeitung und eine mögliche Gebühr zwischen 

Bürger/innen und Informationen. Dies Barriere sollte durch eine zeitgemäße pro-aktive Veröf-

fentlichungspflicht vermindert werden.
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Zu § 7 Gewährung des Anspruchs auf Informationszugang

Die in Absatz 1 genannten Bestimmung, dass von den Ausnahmetatbeständen nur Informations-

bestandteile und keine ganzen Informationen umfasst sind ist wesentlich.

Eine  doppelte  Aktenführung  kann,  wenn  sie  konsequent  umgesetzt  wird,  einen  erheblichen 

Beitrag zu mehr Transparenz leisten. Informationen können so systematisch, wie in den Anmer-

kungen zu § 4 ausgeführt veröffentlicht werden.

Die  Frist  von einem Monat,  wie in  Absatz  3 geregelt  erscheint  angemessen.  Im Falle  einer 

Fristverlängerung nach Ziffer 2 sollte eingefügt werden, dass eine verpflichtete Benachrichtigung 

an die antragstellende Person verschickt wird.

Die Ablehnungsfiktion in Absatz 4 führt zu einem automatischen Ablehnen von Anträgen, wenn 

diese  nicht  bearbeitet  werden.  Damit  wird  der  Anreiz  auf  Verwaltungsseite  deutlich  erhöht 

Anträge nicht zu bearbeiten oder ohne Antwort als erledigt zu erachten. Diese Regelung steht für 

eine überkommene Bittsteller-Kultur und sollte dringend entfernt werden.

Zu § 8 Verfahren bei Beteiligung Dritter

Die in Absatz 1 genannte Bitte um Stellungnahme sollte sobald als möglich, spätestens zwei 

Wochen gelten. Es ist nicht ersichtlich, warum die Verwaltung hier einen größeren Spielraum als 

dem Dritten  eingeräumt  werden.  Darüber  hinaus  sollten  Dritte,  besonders  bei  Betriebs-  und 

Geschäftsgeheimnissen,  bei  der  Erhebung  von  Informationen  grundsätzlich  um  die  Kenn-

zeichnung von schutzwürdigen Daten gebeten werden. Dies könnte als gesetzliche Pflicht für 

private aufgenommen werden und so die in § 7 Absatz geregelte doppelte Aktenführung deutlich 

vereinfachen.

Zu § 9 Ablehnung des Antrages

Die  Bestimmungen  zu  Rechtsbehelfsbelehrungen  sind  ausführlich.  Eine  Detailüberprüfung 

dessen kann im Rahmen dieser Stellungnahme nicht geleistet werden.

Für den in Absatz 3 genannten Tatbestand sollte im Fall einer fehlenden Stellungnahme eine 

Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und dem schutzwürdigen Interesse des Dritten 

vollzogen werden. Sofern das öffentliche Interesse überwiegt, sollten die Informationen heraus-

gegeben  werden  müssen.  Ebenso  wie  bei  §  7  Absatz  4  darf  auch  hier  keine  automatische 

Ablehnung erfolgen (Ablehnungsfiktion).

Das Recht auf Information ist ein Grundrecht. Dies sollte nicht durch eine vermeintliche Miss-
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bräuchlichkeit eingeschränkt werden. Die (fehlenden) Erläuterungen in der Begründung mehren 

den Verdacht, dass kein Fall denkbar ist, in dem diese Regelung greift. Zumal Anfragen durch 

Verweis auf öffentlich zugängliche Informationen beantwortet werden können.

Zu § 10 Schutz personenbezogener Daten

Die Regelungen zum Datenschutz sollten um einen allgemeinen Abwägungstatbestand ergänzt 

werden.  Informationen  sollten  trotz  personenbezogener  Daten  zugänglich  gemacht  werden 

können,  wenn  das  öffentliche  Interesse  das  Geheimhaltungsinteresse  des  Dritten  erheblich 

überwiegen.

Zu § 11 Schutz öffentlicher Belange

Die  Regelungen  zum  Schutz  öffentlicher  Belange  sollten  von  einer  Ist-  in  eine  Kann-

Bestimmung geändert werden. Dies gibt den entsprechenden Stellen einen größeren Spielraum, 

bietet aber gleichzeitig bei wichtigen Informationen den notwendigen Schutz der Informationen.

Die in Ziffer  1 genannte Ausnahmen sind weitestgehend berechtigt.  Lediglich das  Wohl des  

Landes erscheint in dieser Reihung fehl am Platz. Es ist eine politische Bewertung, was dem 

Wohl eines Landes dient und was nicht. Auch die Ausführungen in der Begründung ändern nichts 

an dem Zweifel, dass hier ein Ausnahmetatbestand geschaffen wird, der in seiner Allgemeinheit 

eine wirksame Informationsfreiheit deutlich erschwert.

Zu § 12 Schutz der internen Entscheidungsprozesse

Der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung ist zu schützen. Dabei ist jedoch sicher zu 

stellen, dass dieser Schutz nicht missbraucht werden kann. Um dies sicherzustellen muss ergänzt 

werden, dass Gutachten, Stellungnahme sowie regelmäßig erhobene Daten und Statistiken nicht 

der unmittelbaren Entscheidungsforbereitung dienen (Vgl. z.T. BremIFG § 4 Absatz 1).

Für die in Absatz 2 Ziffer 1 genannten Ausnahmen sollte darüber hinaus nicht die Einschränkung 

des § 11 bestehen, da diese Informationen bereits anderen zugänglich gemacht wurden.

Zu  §  13  Schutz  des  geistigen  Eigentums  und  von  Betriebs-  und 
Geschäftsgeheimnissen

Es ist positiv, dass für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eine Legaldefinition gewählt wird. 

Diese sollte jedoch deutlich ausgeweitet werden (vgl. §7 HmbTG)
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Zu § 14 Rechtsweg

Es muss selbstverständlich sein, dass der Rechtsweg offen ist, dabei darf aber nicht vergessen 

werden,  dass  dies  eine  sehr  hohe Hürde  ist.  Eine  Pro-aktive  Veröffentlichung könnte  helfen 

Streitfälle zu vermeiden.

Zu § 15 Kosten

Das Recht auf Information ist  ein  Menschenrecht,  Grundrechte dürfen nicht vom Geldbeutel 

abhängen.  Gebühren wirken in  der  Realität  häufig als  erfolgreiche Abschreckung.  Es  ist  für 

Antragstellende nur schwer vorherzusehen, ob und in welcher Höhe Gebühren anfallen. Zumal 

häufig unklar ist, welchen Mehrwert die Information für die fragende Person hat ist eine Gebühr 

von bis zu 500€ für natürliche Personen in der Regel nicht leistbar ist. Selbst wenn die einfachen 

Auskünfte  abgezogen  werden,  zeigt  die  Erfahrung  aus  anderen  Ländern,  dass  für  wenige 

Informationsanfragen Gebühren erhoben wurden, dennoch wirkt dies abschreckend, gerade bei 

Menschen mit Misstrauen gegenüber der entsprechenden Institutionen.

Die Einnahmen durch Gebühren betrugen z.B. in Rheinland-Pfalz im Schnitt von 2009 bis 2011 

1.549€ pro Jahr. Diese Summe ist weder geeignet Verwaltungsaufwand abzudecken, noch die 

Staatseinnahmen zu stärken.

Auch die Evaluierung des Bundes-IFG schlägt hier verschiedene Lösungen vor. Alternativ zur 

vollständigen  Abschaffung  kann  auch  eine  am Bundesverfassungsgericht  angelehnte  Lösung 

gewählt  werden.  Die  Ausübung  eines  demokratischen  Grundrechts,  wenn  nicht  sogar  einer 

Pflicht von Bürger/innen in der Demokratie darf nicht behindert werden.

Zu § 16 Landesbeauftragter für das Recht auf Informationsfreiheit

Die Wirksamkeit von Informationsfreiheitsgesetzen hängt wesentlich von den Rechten der Infor-

mationsfreiheitsbeauftragten ab. Es ist wichtig, diese mit einem allgemeinen Zugangsrecht zu 

Diensträumen und einem Akteneinsichtsrecht zu versehen. Auch müssen sie das 

Recht haben sich an vorgesetzte Stellen zu wenden, Rügen zu erteilen und Vorschläge für die 

Beseitigung  eines  festgestellten  Missstandes  zu  machen.  Inwiefern  dies  von  den  Rechts-

verweisen gedeckt ist, kann im Rahmen dieser Stellungnahme nicht überprüft werden.

8/9

29



Zu § 17 Evaluierung 

Eine wissenschaftliche Evaluierung kann einen sinnvollen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten.

Zu § 18 Inkraftreten

Ein sofortiges Inkrafttreten des Gesetzes wird begrüßt. Im Falle der Ergänzungen, besonders im 

Bereich  der  Pro-aktiven  Veröffentlichung  sollte  für  eine  Umsetzung  der  technischen 

Rahmenbedingungen ein verlängerter Zeitraum gewählt werden.

3. Abschlussbemerkungen
Das vorliegende Gesetz beseitigt  den Missstand, dass es in Hessen nach wie vor kein allge-

meines Recht auf Informationszugang gibt. Dabei wird es seinem Anspruch, ein Transparenz-

gesetz  zu sein,  allerdings nicht gerecht.  Die Regelungen entsprechen weitgehend klassischen 

Informationsfreiheitsgesetzen  mit  einem  bürokratischen  Antragsverfahren  und  Einzelfall-

Prüfungen. Bürger/innen werden so zu Bittstellern gemacht.  Die Möglichkeiten der  digitalen 

Kommunikationsnetze werden dabei nicht ausreichend für eine pro-aktive Veröffentlichung von 

Informationen genutzt. Auch die Einrichtung eines zentralen Registers fehlt in dem vorliegenden 

Gesetzentwurf.

Im  Bereich  der  Ausnahmetatbestände  sind  einige  zu  konkretisieren  (z.B.  Betriebs-  und 

Geschäftsgeheimnisse) andere neu zu bewerten (z.B. weitgehende Ausnahme für den öffentlich-

rechtlichen  Rundfunk).  Einzelne  Ergänzungen,  wie  z.B.  die  freie  Weiterverwendbarkeit  von 

Informationen, sind in dem Gesetzentwurf einzufügen.

Es bleibt zu hoffen, dass die bevorstehenden Anhörungen genutzt werden um das Gesetz deutlich 

zu  erweitern  und es  so seinem Anspruch der  Transparenz  gerecht  wird  und mit  Hessen ein 

weiteres Bundesland die aus Steuern finanzierten Informationen den Bürger/innen zugänglich 

macht.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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MEHR DEMOKRATIE e.V. 23.07.2013 

für den Landesvorstand Hessen 

Heinz-Joachim Pethke 

 

 

Stellungnahme 

im Rahmen der schriftlichen Anhörung des Innenausschusses  

zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion für ein Hessisches Transparenzgesetz 
(HessTG) – Drs. 18/7200 

 

1. Einleitung 

„Wissen ist Macht.“ (Francis Bacon) 

Deutschland ist seit jeher ein Nachzügler im Bereich der Transparenz und Informati-
onsfreiheit. Diese Tradition ist hier noch keine 10 Jahre verankert, wo andere Länder 
schon seit Jahrhunderten Erfahrungen sammeln. Neben dem Bund haben sich inzwi-
schen 11 Bundesländer Informationsfreiheitsgesetze gegeben. Fünf Bundesländer, 
darunter Hessen, haben nach wie vor kein allgemeines Zugangsrecht zu Informatio-
nen für Bürger/innen geschaffen. 

Demokratie lebt davon, dass informierte Menschen sich in Debatten einmischen und 
eine qualifizierte Entscheidung bei Wahlen treffen. Einzelne Zugangsrechte, wie das 
Hessische Umweltinformationsgesetz (HUIG) können genauso wenig ein Ersatz für 
ein allgemeines Informationszugangsrecht sein, wie eine partielle freiwillige Veröf-
fentlichung von Informationen. Bürger/innen sind keine Bittsteller, sie sind der Kern 
der Demokratie. 

Doch ist ein Informationsfreiheitsgesetz nicht immer gleich gut. Vielmehr ist es not-
wendig im Detail zu schauen, ob z.B. Ausnahmetatbestände eine wirksame Informa-
tionsfreiheit zulassen oder diese durch weitreichende Ausnahmen beschränkt wird. 
Hierbei nimmt das Hamburgische Transparenzgesetz (HmbTG) eine Musterrolle ein. 
Es wurde von Bürger/innen für Bürger/innen geschrieben und durch direkte Demo-
kratie in die politische Debatte eingebracht und schließlich einstimmig vom Landes-
parlament verabschiedet. Inzwischen gibt es viele Initiativen und Landtagsfraktionen, 
die an ähnlichen Lösungen arbeiten. 

Es ist positiv zu bewerten, dass die SPD-Fraktion einen weiteren Versuch der Rege-
lung der Informationsfreiheit vorgelegt hat. Leider bleibt dieser auf halber Strecke 
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stehen, denn er definiert nach wie vor primär das Recht des Bittstellers auf Informati-
onen. Eine pro-aktive Informationsfreiheit, wie sie der Titel Transparenzgesetz erwar-
ten lässt, ist leider nicht integriert. Im Folgenden wird zu den einzelnen Paragraphen 
Stellung nehmen und abschließend eine Gesamtbetrachtung vollzogen. 

2. Zum Gesetz im Einzelnen 

Zu § 1 Zweck des Gesetzes 

Die Definition des Gesetzeswerkes ist gelungen. Sie bezieht die in der allgemeinen 
Begründung genannten Punkte ein und legitimiert so die Regelung. Der in der Be-
gründung genannte allgemeine Rechtsanspruch sollte in die Gesetzesformulierung 
übernommen werden. 

Zu § 2 Anwendungsbereich 

Absatz 1: Die Definition des Anwendungsbereichs ist relativ umfassend. Der Kont-
rollbegriff in Ziffer 4 sollte um weitere Tatbestände ergänzt werden. Insbesondere 
wenn ein Kontrahierungszwang besteht oder auf andere Weise einem Privaten be-
sondere Rechte eingeräumt werden sollte dies mit einem Informationsanspruch für 
Bürger/innen einhergehen. 

Absatz 2: Der eingeschränkte Zugang zu Informationen der in Absatz 2 genannten 
stellen ist zum Teil gerechtfertigt. Besonders bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten sollte er sich jedoch auf journalistisch-redaktionelle Informationen be-
schränken. 

Zu § 3 Begriffsbestimmungen 

Die Begriffsbestimmungen halten sich weitestgehend an die Definitionen, die in den 
meisten Gesetzen üblich sind. Dies ist in Anbetracht der Regelungsvielfalt sinnvoll. 

Zu § 4 Veröffentlichung allgemein zugänglicher Informationen 

Die Bestimmungen in Absatz 1 sind sehr allgemein gehalten. Zwar ist es grundsätz-
lich sinnvoll, dass einzelne Verwaltungseinheiten ihre Möglichkeiten der Kommunika-
tion nutzen, doch kann dies nicht einem systematischen Rechtsanspruch auf Infor-
mationen ersetzen, sondern höchstens ergänzen. Auch entsteht aus der genannten 
Formulierung kein Rechtsanspruch, so dass die Informationspolitik weiterhin alleinig 
von der Verwaltung bestimmt wird. Es braucht an dieser Stelle eine klare Definition 
von Pro-aktiven Veröffentlichungstatbeständen, wie sie z.B. im Hamburgischen 
Transparenzgesetz (§ 3 Absatz 1) genannt sind. 

Die in Absatz 2 vorgeschlagenen Vorkehrungen verstärken diesen Eindruck leider. 
So spricht die in Ziffer 1 vorgeschlagene Regelung der Benennung von Auskunfts-
personen deutlich dafür, dass Informationsfreiheit in dem vorliegenden Gesetz ein 
Anhängsel der Verwaltung und nicht in die regulären Abläufe integriert würde. 
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Die in Ziffer 2 genannte Veröffentlichung von Verzeichnissen über Verfügbare Infor-
mationen sollte nicht als Beispiel für Aktivität genannt werden. Vielmehr gilt es eine 
Liste von regelmäßig zu veröffentlichenden Informationen zu integrieren, die einen 
Mindeststandard an Transparenz umfassen. Dies sollte mindestens Umfassen: 

    Beschlüsse der Landesregierung 

    Gutachten     

    Verträge zur Daseinsvorsorge 

    Zuwendungsbescheide (sofern nicht durch SGB-Geschützt) 

    Haushalts-, Stellen-, Akten- und ähnliche Pläne 

    Öffentliche Pläne, insbesondere Bauleitpläne 

    Geo- und Umweltdaten 

Das Hamburgische Transparenzgesetz, aber auch Anträge und Entwürfe aus vielen 
anderen Landtagen (vgl. z.B. Antrag der Grünen-Fraktion in Berlin; Drs. 17/0465) und 
von Initiativen (vgl. z.B. NRW blick durch) zeigen, welche Möglichkeiten für staatliche 
Transparenz gegeben sind. Leider wird im vorliegenden Entwurf davon kein Ge-
brauch gemacht. 

Um diese Informationen systematisch und nutzungsorientiert der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen sollte ein zentrales Register geschaffen werden, in dem Infor-
mationen von öffentlichem Interesse aktiv veröffentlicht werden. Statt einer dezentra-
len Lösung und der in Ziffer 4 genannten Veröffentlichung von Zuständigkeiten sollte 
hier ein zentrales Register geschaffen werden. Dieses sollte über allgemein zugäng-
liche Schnittstellen verfügen, so dass eine maschinelle Weiterverarbeitung von In-
formationen leicht möglich ist. 

Die Bedingungen der Veröffentlichung oder Weitergabe von Informationen müssen 
deutlich über die in Absatz 3 genannten Bedingungen hinaus definiert werden. Ins-
besondere sind Bestimmungen zum Urheberrecht aufzunehmen. Dieses dienen lei-
der häufig als Ausnahmetatbestand, mit dem die Veröffentlichung von Informationen 
verhindert wird. Dies führt zum Teil, neben der Ablehnung von Anträgen, dazu, dass 
Anfragen in großen Massen gestellt werden müssen, statt eine Information allgemein 
zugänglich zu veröffentlichen. Besonders in Bezug auf Gutachten und Daten sollte 
definiert werden, dass die Nutzungsrechte entsprechend abzubedingen sind, damit 
sie einer weiteren Nutzung nicht im Wege stehen. Auch die freie Weiterverwendung 
sollte im Gesetz geregelt werden. Hiermit ist explizit auch die kommerzielle Nutzung 
gemeint. Nur so kann sichergestellt werden, dass z.B. Datenjournalismus und die 
Entwicklung von Anwendungen mit diesen Informationen stattfinden kann. 
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In Bezug auf die Veröffentlichung ist darüber hinaus eine Veröffentlichung in frei zu-
gänglichen Formaten, die herstellerunabhängig unterstützt werden, zu definieren. 
Statt der in Absatz 4 allgemein bestimmten Regelung der regelmäßigen und syste-
matischen Unterrichtung der Öffentlichkeit sollte die oben ausgeführte ausführliche 
Definition von Informationstatbeständen und einer Systematik gewählt werden. 

Zu § 5 Individueller Anspruch auf Informationszugang 

Der in Absatz eins definierte Rechtsanspruch sollte aufgrund seiner Bedeutung in § 1 
integriert werden. Dies ist aber eine rein redaktionelle Entscheidung. Es ist zu begrü-
ßen, dass der Kreis der Antragsberechtigten entsprechend des Umweltinformations-
gesetzes (UIG) auch nicht rechtsfähige Vereinigungen umfasst. 

Die Definition über weitergehende Zugangsrechte in Absatz 2 ist eine sinnvolle Klar-
stellung. 

Zu § 6 Antragstellung und Verfahren 

Das in Absatz 1 beschriebene Antragsverfahren entspricht ebenso dem nationalen 
Standard, wie die Bestimmungen im Absatz 2. Das Beratungsgebot nach Absatz 3 ist 
in seiner Allgemeinheit positiv zu bewerten. Die Bestimmungen nach Absatz 4 defi-
nieren einen sinnvollen Verfahrensablauf. Für den Fall der elektronischen oder fern-
mündlichen Antragstellung sollte die Möglichkeit der Mitteilung auf demselben Wege 
zugelassen werden, sofern die antragsgellende Person nichts anderes beantragt. 
Insgesamt bleibt dieser Paragraph jedoch deutlich hinter dem Anspruch der Transpa-
renz zurück. Er stellt die Hürde eines Antrages, die Zeit der Bearbeitung und eine 
mögliche Gebühr zwischen Bürger/innen und Informationen. Die Barriere sollte durch 
eine zeitgemäße pro-aktive Veröffentlichungspflicht vermindert werden. 

Zu § 7 Gewährung des Anspruchs auf Informationszugang 

Die in Absatz 1 genannte Bestimmung, dass von den Ausnahmetatbeständen nur 
Informationsbestandteile und keine ganzen Informationen umfasst sind ist wesent-
lich. 

Eine doppelte Aktenführung kann, wenn sie konsequent umgesetzt wird, einen er-
heblichen Beitrag zu mehr Transparenz leisten. Informationen können so systema-
tisch, wie in den Anmerkungen zu § 4 ausgeführt veröffentlicht werden. 

Die Frist von einem Monat, wie in Absatz 3 geregelt erscheint angemessen. Im Falle 
einer Fristverlängerung nach Ziffer 2 sollte eingefügt werden, dass eine verpflichtete 
Benachrichtigung an die antragsgellende Person verschickt wird. 

Die Ablehnungsfiktion in Absatz 4 führt zu einem automatischen Ablehnen von An-
trägen, wenn diese nicht bearbeitet werden. Damit wird der Anreiz auf Verwaltungs-
seite deutlich erhöht Anträge nicht zu bearbeiten oder ohne Antwort als erledigt zu 
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erachten. Diese Regelung steht für eine überkommene Bittsteller-Kultur und sollte 
dringend entfernt werden. 

Zu § 8 Verfahren bei Beteiligung Dritter 

Die in Absatz 1 genannte Bitte um Stellungnahme sollte sobald als möglich, spätes-
tens zwei Wochen gelten. Es ist nicht ersichtlich, warum der Verwaltung hier ein grö-
ßerer Spielraum als Dritten eingeräumt wird. Darüber hinaus sollten Dritte, besonders 
bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, bei der Erhebung von Informationen 
grundsätzlich um die Kennzeichnung von schutzwürdigen Daten gebeten werden. 
Dies könnte als gesetzliche Pflicht für private aufgenommen werden und so die in § 7 
Absatz geregelte doppelte Aktenführung deutlich vereinfachen. 

Zu § 9 Ablehnung des Antrages 

Die Bestimmungen zu Rechtsbehelfsbelehrungen sind ausführlich. Eine Detailüber-
prüfung dessen kann im Rahmen dieser Stellungnahme nicht geleistet werden. 

Für den in Absatz 3 genannten Tatbestand sollte im Fall einer fehlenden Stellung-
nahme eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und dem schutzwürdi-
gen Interesse des Dritten vollzogen werden. Sofern das öffentliche Interesse über-
wiegt, sollten die Informationen herausgegeben werden müssen. Ebenso wie bei § 7 
Absatz 4 darf auch hier keine automatische Ablehnung erfolgen (Ablehnungsfiktion). 

Das Recht auf Information ist ein Grundrecht. Dies sollte nicht durch eine vermeintli-
che Missbräuchlichkeit eingeschränkt werden. Die (fehlenden) Erläuterungen in der 
Begründung mehren den Verdacht, dass kein Fall denkbar ist, in dem diese Rege-
lung greift. Zumal Anfragen durch Verweis auf öffentlich zugängliche Informationen 
beantwortet werden können. 

Zu § 10 Schutz personenbezogener Daten 

Die Regelungen zum Datenschutz sollten um einen allgemeinen Abwägungstatbe-
stand ergänzt werden. Informationen sollten trotz personenbezogener Daten zugäng-
lich gemacht werden können, wenn das öffentliche Interesse das Geheimhaltungsin-
teresse des Dritten erheblich überwiegt. 

Zu § 11 Schutz öffentlicher Belange 

Die Regelungen zum Schutz öffentlicher Belange sollten von einer Ist- in eine Kann -
Bestimmung geändert werden. Dies gibt den entsprechenden Stellen einen größeren 
Spielraum, bietet aber gleichzeitig bei wichtigen Informationen den notwendigen 
Schutz der Informationen. 

Die in Ziffer 1 genannten Ausnahmen sind weitestgehend berechtigt. Lediglich das 
Wohl des Landes erscheint in dieser Reihung fehl am Platz. Es ist eine politische 
Bewertung, was dem Wohl eines Landes dient und was nicht. Auch die Ausführun-
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gen in der Begründung ändern nichts an dem Zweifel, dass hier ein Ausnahmetatbe-
stand geschaffen wird, der in seiner Allgemeinheit eine wirksame Informationsfreiheit 
deutlich erschwert. 

Zu § 12 Schutz der internen Entscheidungsprozesse 

Der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung ist zu schützen. Dabei ist jedoch 
sicher zu stellen, dass dieser Schutz nicht missbraucht werden kann. Um dies si-
cherzustellen muss ergänzt werden, dass Gutachten, Stellungnahme sowie regel-
mäßig erhobene Daten und Statistiken nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbe-
reitung dienen (Vgl. z.T. BremIFG § 4 Absatz 1). 

Für die in Absatz 2 Ziffer 1 genannten Ausnahmen sollte darüber hinaus nicht die 
Einschränkung des § 11 bestehen, da diese Informationen bereits anderen zugäng-
lich gemacht wurden. 

Zu § 13 Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen 

Es ist positiv, dass für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eine Legaldefinition ge-
wählt wird. Diese sollte jedoch deutlich ausgeweitet werden (vgl. §7 HmbTG) 

Zu § 14 Rechtsweg 

Keine Kommentare. 

Zu § 15 Kosten 

Das Recht auf Information ist ein Menschenrecht, Grundrechte dürfen nicht vom 
Geldbeutel abhängen. Gebühren wirken in der Realität häufig als erfolgreiche Ab-
schreckung. Es ist für Antragsgellende nur schwer vorherzusehen, ob und in welcher 
Höhe Gebühren anfallen. Zumal häufig unklar ist, welchen Mehrwert die Information 
für die fragende Person hat ist eine Gebühr von bis zu 500€ für natürliche Personen 
in der Regel nicht leistbar ist. Selbst wenn die einfachen Auskünfte abgezogen wer-
den, zeigt die Erfahrung aus anderen Ländern, dass für wenige Informationsanfragen 
Gebühren erhoben wurden, dennoch wirkt dies abschreckend, gerade bei Menschen 
mit Misstrauen gegenüber der entsprechenden Institutionen. 

Die Einnahmen durch Gebühren betrugen z.B. in Rheinland-Pfalz im Schnitt von 
2009 bis 2011 1.549€ pro Jahr. Diese Summe ist weder geeignet Verwaltungsauf-
wand abzudecken, noch die Staatseinnahmen zu stärken. 

Auch die Evaluierung des Bundes-IFG schlägt hier verschiedene Lösungen vor. Al-
ternativ zur vollständigen Abschaffung kann auch eine am Bundesverfassungsgericht 
angelehnte Lösung gewählt werden. Die Ausübung eines demokratischen Grund-
rechts, wenn nicht sogar einer Pflicht von Bürger/innen in der Demokratie darf nicht 
behindert werden. 
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Zu § 16 Landesbeauftragter für das Recht auf Informationsfreiheit 

Die Wirksamkeit von Informationsfreiheitsgesetzen hängt wesentlich von den Rech-
ten der Informationsfreiheitsbeauftragten ab. Es ist wichtig, diese mit einem allge-
meinen Zugangsrecht zu Diensträumen und einem Akteneinsichtsrecht zu versehen. 
Auch müssen sie das Recht haben sich an vorgesetzte Stellen zu wenden, Rügen zu 
erteilen und Vorschläge für die Beseitigung eines festgestellten Missstandes zu ma-
chen. Inwiefern dies von den Rechtsverweisen gedeckt ist, kann im Rahmen dieser 
Stellungnahme nicht überprüft werden. 

Zu § 17 Evaluierung 

Eine wissenschaftliche Evaluierung kann einen sinnvollen Beitrag zur Weiterentwick-
lung leisten. 

Zu § 18 Inkrafttreten 

Ein sofortiges Inkrafttreten des Gesetzes wird begrüßt. Im Falle der Ergänzungen, 
besonders im Bereich der Pro-aktiven Veröffentlichung sollte hierfür ein verlängerter 
Zeitraum gewählt werden. 

3. Abschlussbemerkungen 

Das vorliegende Gesetz beseitigt den Missstand, dass es in Hessen nach wie vor 
kein allgemeines Recht auf Informationszugang gibt. Dabei wird es seinem An-
spruch, ein Transparenzgesetz zu sein, allerdings nicht gerecht. Die Regelungen 
entsprechen weitgehend klassischen Informationsfreiheitsgesetzen mit einem büro-
kratischen Antragsverfahren und Einzelfall-Prüfungen. Bürger/innen werden so zu 
Bittstellern gemacht. Die Möglichkeiten der digitalen Kommunikationsnetze werden 
dabei nicht ausreichend für eine pro-aktive Veröffentlichung von Informationen ge-
nutzt. Auch die Einrichtung eines zentralen Registers fehlt in dem vorliegenden Ge-
setzentwurf. 

Im Bereich der Ausnahmetatbestände sind einige zu konkretisieren (z.B. Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse) andere neu zu bewerten (z.B. weitgehende Ausnahme 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk). Einzelne Ergänzungen, wie z.B. die freie 
Weiterverwendbarkeit von Informationen, sind in dem Gesetzentwurf einzufügen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die bevorstehenden Anhörungen genutzt werden um das 
Gesetz deutlich zu erweitern und es so seinem Anspruch der Transparenz gerecht 
wird und mit Hessen ein weiteres Bundesland die aus Steuern finanzierten Informati-
onen den Bürger/innen zugänglich macht. 

Hamburg, 13.06.2013 Daniel Lentfer 
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Gesetzentwurf der Fraktion der SPD

für ein 

Hessisches Transparenzgesetz (Hess.TG)

Drucksache 18/7200

des Hessischen Landtages vom 28. März 2013

Stellungnahme für: 

Netzwerk Recherche e.V.

vertreten     durch:   
Dr. Manfred Redelfs

Krumdals Weg 1a
22587 Hamburg

info@netzwerkrecherche.de

Informationen über das im April 2001 gegründete „Netzwerk Recherche“: http://www.netzwerkrecherche.de. 
Netzwerk Recherche ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein zur Förderung des Qualitätsjournalismus.

1. Vorsitzender: Oliver Schröm (stern), 2. Vorsitzende: Julia Stein (Norddeutscher Rundfunk). Adresse: Netzwerk 
Recherche, Postfach 58050, 10414 Berlin, Tel. 030 49 85 40 12, E-Mail:  info@netzwerkrecherche.de 
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Vorbemerkung und zentrale Punkte der Stellungnahme

Netzwerk Recherche als Journalistenorganisation begrüßt die Absicht, auch in Hessen 
ein Informationsfreiheitsgesetz  (Transparenzgesetz) einzuführen.  Hessen ist  eines der 
wenigen Bundesländer, die ein solches Gesetz noch nicht verabschiedet haben und wo 
der  freie  Zugang  zu  Informationen  sich  weitgehend  auf  solche  Informationen  be-
schränkt, die Umweltinformationen sind. 

Auch für Journalisten, die sich bereits auf die Auskunftsansprüche nach den Landes-
pressegesetzen berufen können, bedeutet die Verabschiedung eines solchen Gesetzes 
einen Mehrwert, der sich nur positiv auf ihre Arbeit auswirken kann. 

Denn es ist qualitativ etwas anderes, ob man sich mit einer mündliche Auskunft des 
Pressesprechers zufrieden geben muss oder ob – wie nach dem Transparenzgesetz - ein 
klarer Rechtsanspruch auf Akteneinsicht oder allgemein auf  Zugang zu Originaldoku-
menten besteht. Ein Journalismus, der seine Kontrollaufgabe gegenüber der Exekutive 
ernst nimmt, braucht solche Informationsrechte – und sie nützen wiederum dem demo-
kratischen Gemeinwesen insgesamt.

Netzwerk Recherche vertritt deshalb die Auffassung, dass Hessen ein Informationsfrei-
heitsgesetz (Transparenzgesetz) haben sollte. 

Dem in § 1 formulierten Gesetzeszweck - 

"Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Informationsrecht das in 
Akten und auf andere Weise festgehaltene Wissen und Handeln öffentlicher Stel-
len zugänglich zu machen, um über die bestehenden Informationsmöglichkeiten 
hinaus die Transparenz der Verwaltung zu gewährleisten und eine Kontrolle staat-
lichen Handelns sowie die Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft zu 
stärken sowie zu fördern."

ist zuzustimmen. Die durch die Parlamente allein nicht mehr zu bewältigende Flut an 
Informationen bedarf einerseits einer flankierenden Kontrolle durch die Öffentlichkeit, 
wobei andererseits  die Vermittlung von Informationen durch die modernen Informati-
onstechnologien erleichtert wird.

Zusammenfassende Bewertung des Gesetzentwurfs 

Vorab merkt Netzwerk Recherche an, dass nicht das IFG des Bundes, sondern das UIG 
bzw. das UIG Hessen1), den internationalen Standard des Informationszugangsrechts be-
schreiben. Grundsätzlich folgt der vorgelegte Entwurf in vielen Punkten dem UIG des 
Bundes, was als solches zu begrüßen ist. Es gibt freilich im Einzelnen einige - unten im 

1 GVBl I, 2006, 659
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Detail dargestellte - Modifikationen, die aus Sicht der Informationsfreiheit negativ zu 
bewerten sind. 

Regelungstechnisch gibt es alsdann zwei Möglichkeiten, fortzufahren. Entweder man 
stellt ein zweiten Informationszugangsgesetz neben das Umweltinformationsgesetz oder 
man integriert beide Regelwerk in ein einheitliches Gesetz. 

Die meisten Bundesländern folgen ebenso wie der Bund selber dem ersten Modell. 

Netzwerk Recherche weist darauf hin, dass einerseits in Schleswig-Holstein und Berlin 
bereits das IFG und das UIG zusammengeführt wurden2, was, von Kritik im Einzelnen 
abgesehen, als absolut begrüßenswerte Entwicklung zu sehen ist. Netzwerk Recherche 
hat deshalb jüngst einen Entwurf für ein solches integriertes Gesetz für das Bundesland 
Baden-Württemberg vorgelegt3, das den derzeit erstrebenswerten Stand der Informati-
onsfreiheit widerspiegeln soll. 

Tatsächlich ist die Informationsfreiheit ein dynamisches Rechtsgebiet. Zu den neueren 
Entwicklungen gehört im Hinblick auf die Entwicklung der technischen Möglichkeiten, 
namentlich des Internet, die Vorstellung, dass Informationen möglichst weitgehend von 
vornherein veröffentlicht  werden sollten ("proaktive Information").  Sehr weitgehende 
Fortschritte gerade in Bezug auf die Veröffentlichungspflichten öffentlicher Stellen sieht 
das neue  Hamburger Transparenzgesetz4 vor.  Dieses Gesetz (das bedauerlicherweise 
kein integriertes Gesetz ist, sondern den Zugang zu Umweltinformationen außen vor-
lässt) ist in Teilen auch Vorbild für das TranspG BW von Netzwerk Recherche. 

Unbeschadet der Auffassung von Netzwerk Recherche, dass ein integriertes Gesetz vor-
zuziehen und weitere Regelungen zur proaktiven Veröffentlichung von Informationen 
wünschenswert  wären,  ist  der  Gesetzentwurf  insgesamt  positiv  zu  bewerten,  und es 
wäre zu begrüßen, wenn der Landtag - möglichst unter Einbeziehung der unten ange-
sprochenen Änderungen - ein Gesetz auf der Grundlage dieses Entwurfes verabschieden 
würde. 

Zu § 1 GE
(Zweckklausel)

Die Einfügung einer Zweckklausel in das Gesetz wird positiv bewertet.  Dies gilt umso 
mehr, als auch der Gesichtspunkt der Kontrolle staatlichen Handelns Aufnahme gefun-
den hat. Mehr Information bedeutet in der Tat eine bessere Kontrolle, freilich ohne in 
die förmlichen Entscheidungsbefugnisse einzugreifen. 

Zu § 2 GE

2 GVOBl SH 2012, 89
3 Entwurf für ein Transparenzgesetz für das Land Baden-Württemberg (TranspG), 

www.netzwerkrecherche.de/files/transparenzgesetz_bw_entwurf_nr.pdf 
4 GVOBl HH 2012, 271

3/ von 8

40



(Anwendungsbereich)

Der Anwendungsbereich - insoweit die zur Auskunft verpflichteten Stellen betreffend - 
ist erfreulich weit gefasst. 

Zu überdenken ist die Herausnahme des Landesrechnungshofs in  Absatz 2.  Jedenfalls 
sollten die Prüfvermerke die Landesrechnungshofes als verfahrensabschließende Doku-
mente ähnlich wie Gerichtsentscheidungen öffentlich zugänglich sein. Auf die Entschei-
dung zur Auskunftsverpflichtung des Bundesrechnungshof nach dem IFG5 wird hinge-
wiesen.  

Zu § 3 GE
(Begriffsbestimmungen) 

Auch die Begriffsbestimmungen sind insgesamt klar und gut verständlich gefasst.

Zu § 4 GE
(Veröffentlichung allgemein zugänglicher Informationen)

In der Sache folgt die Vorschrift  weitestgehend dem geltenden Umweltinformations-
recht. Es wird insoweit lediglich angeregt, den Begriff "allgemein zugänglich" nicht zu 
verwenden. Es handelt sich um einen rechtlich besetzten Begriff (Artikel 5 des Grund-
gesetzes), der hier tautologisch wirkt und deshalb zu Irreführungen Anlass geben könn-
te. Allgemein zugänglich sind Informationen, die technisch geeignet und (vom Verfü-
gungsberechtigten) dazu bestimmt sind, der Allgemeinheit, d.h., einem individuell nicht 
bestimmbaren  Personenkreis,  Informationen zu  verschaffen6.  Was  die  Vorschrift  des 
Gesetzentwurfes leistet,  ist,  bestimmte Informationen zu "allgemein zugänglichen" zu 
machen. So wie die Vorschrift steht, könnte der Eindruck entstehen, sie gelte nur für In-
formationen, die von vornherein allgemein zugänglich sind. 

Zu § 5 GE
(Individueller Anspruch auf Informationszugang)

Auch diese Grundnorm für den Anspruch auf Zugang zu Informationen ist gut formu-
liert. Die Form der Konkurrenzklausel in Absatz 2 wird ausdrücklich begrüßt. 

Zu § 6 GE
(Antragstellung und Verfahren)

Den überwiegenden Teil der  Verfahrensregelungen (bspw. Unterstützungspflicht, Aus-

5 BVerwG 7 C 1.12 vom 15. November 2012)
6 Bethge, in: Sachs, GG-Kommentar (6. Auflage), Artikel 5, Rn 55 (hM)
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wahlrecht des Antragstellers hinsichtlich der Art der Informationserteilung, Anspruch 
auf auszugsweise Informationserteilung) kann zugestimmt werden. 

Zu Absatz 1 Satz 3 ist anzumerken, dass sich der Informationsanspruch nicht direkt ge-
gen den Privaten richten soll, sondern gegen die Behörde, die sich der Privatperson be-
dient. 

Diese Ausgestaltung des Anspruchs "über Eck" ist mit guten Gründen mit der (zweiten) 
Umweltinformationsrichtlinie (2003/4/EG7) abgeschafft worden; dem sollte gefolgt wer-
den. 

Zu § 7 GE 
(Gewährung des Anspruchs auf Informationszugang)

Die Vorschriften sind Verfahrensregelungen; sie folgen dem Umweltinformationsrecht 
und stellen eine gute Ausgestaltung dar. 

Zu § 8 GE
(Verfahren bei Beteiligung Dritter)

Der Vorschrift kann nur bedingt zugestimmt werden. Das Problem effektiver Fristver-
längerungen in den Fällen von Drittbeteiligung wird hier überwiegend zu Gunsten der 
Dritten gelöst. Aus Sicht von Netzwerk Recherche sollte die Drittbeteiligung so ausge-
staltet sein, dass die Fristen des § 7 gewahrt bleiben, es sei denn, es kommt zu einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung. 

Zu § 9 GE
(Ablehnung des Antrages)

Das Schriftformerfordernis bei Ablehnung des Antrages führt aus Sicht von Netzwerk 
Recherche zu weit, da dies insbesondere die Erteilung einfacher (fern)mündlicher Aus-
künfte/ Ablehnungen oder Antworten per E-Mail ausschließt. Es ist zureichend (aber 
auch erforderlich), wenn der Antragsteller verlangen kann, dass die Ablehnung schrift-
lich erteilt wird. 

Zu § 10 GE
(Schutz personenbezogener Daten)

Die §§ 11 bis 13 enthalten eine Abwägungsklausel ("es sei denn, das öffentliche Interes-
se an der Bekanntgabe überwiegt" ("public interest test")). Für den Schutz personenbe-

7 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (AblEU Nr L41, 
Seite 26)

5/ von 8

42



zogener Daten wird hierauf im GE verzichtet. Netzwerk Recherche plädiert demgegen-
über dafür,  auch bei personenbezogenen Daten -  insoweit  dem Umweltinformations-
recht folgend - eine solche Abwägungsklausel vorzusehen. 

Entsprechend wird positiv bewertet, dass in den nachfolgenden §§ 11 bis 13 des Gesetz-
entwurfes eine solche Klausel zu finden ist. 

Zu § 11 GE 
(Schutz öffentlicher Belange)

In dieser Vorschrift verlässt der GE bedauerlicher Weise die Vorlage des Umweltinfor-
mationsrechts und beruft sich auf einige Regelungen des IFG (des Bundes). 

Wenn in der Nummer 1 der Schutz des "Wohls des Landes" angesprochen wird, dann 
verlässt der GE den Grundsatz der "engen genau beschriebenen Ausnahmegründe", wie 
er fortschrittliche Informationszugangsregelungen, insbesondere die des Umweltinfor-
mationsrechts, charakterisiert. 

Wenn in der Nummer 3 die "öffentliche Sicherheit" angesprochen wird, so ist zu be-
denken, dass dies im deutschen Recht ein äußerst umfassendes Schutzgut ist, und inso-
weit die gleiche Kritik wie zu Nr. 1 greift. 

Die Nummer 4 bedeutet, dass praktisch durch die formelle Qualifikation eines Doku-
ments (bspw. als "Verschlusssache") die Informationsfreiheit aufgehoben werden kann. 

Im Hinblick darauf, dass die westlichen Demokratien vom Grundsatz der Haushaltsöf-
fentlichkeit geprägt sind, und die Frage der Verwendung öffentlicher Mittel zu den Fra-
gen gehört, die die Bürger mit am meisten interessieren, ist der von Nummer 4 angeord-
nete Schutz  haushaltsrechtlicher Interessen letztlich ein Widerspruch zu den Zielen 
des Gesetzes selber. 

Alle diese Regelungen sind abzulehnen. 

Zu § 12 GE
(Schutz der internen Entscheidungsprozesse)

Demgegenüber ist diese Regelung als solche als ausgewogen zu beurteilen, insbesonde-
re, indem der sehr schwierig zu handhabende Tatbestand der "Vertraulichkeit der Bera-
tungen von Behörden"8 nicht aufgenommen wird und Absatz 2 einige Rückausnahmen 
enthält. 

Eine weitere Klarstellung des Begriffs der nicht abgeschlossenen Schriftstücke wäre je-
doch wünschenswert, denn auch dieser Begriff wird teilweise noch zu weit ausgelegt9. 

8 Hierzu zum Stand der Rechtsprechung: BVerwG 7 C 7.12 vom 2. August 2012 (Flachglas Torgau)
9 Zu einer gewissen Einschränkung: BVerwG 4 C 13.07 vom 23. Februar 2008 (CADEC), wonach ein Schriftstück 

6/ von 8

43



Eine Weitergabe an Dritte, ggfs. zur Stellungnahme, müsste das Schriftstück als "abge-
schlossen" qualifizieren, wobei der Begriff der "Dritten" weit zu fassen wäre. 

Zu § 13 GE
(Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen)

Die  Vorschrift  folgt  dem Umweltinformationsrecht  einschließlich  einer  Abwägungs-
klausel; ihr kann zugestimmt werden. 

Eine Präzisierung (auch als Arbeitshilfe für die informationspflichtigen Stellen) wäre je-
doch wünschenswert. 

Zu § 14 GE
(Rechtsweg) 

Die Regelung hat im Wesentlichen klarstellenden Charakter; insoweit kann ihr zuge-
stimmt werden. Allerdings ist zu bedenken, dass sie aus kompetenziellen Gründen (sie 
regelt Prozessrecht, dieses steht in der Kompetenz des Bundes) nur für Umweltinforma-
tionsrecht gelten kann. 

Zu § 15 GE
(Kosten)

Die Kostenregelung entspricht weitestgehend dem, was Netzwerk Recherche als "ver-
nünftigen Kompromiss" ansehen würde: Keine völlig Kostenfreiheit, aber keine Erhe-
bung von Kosten für bestimmte Grundtatbestände (Einsichtnahme vor Ort, Ablehnung, 
Drittbeteiligung). 

Wünschenswert wäre noch eine Beschränkung der Gebührenhöhe nach oben wie nach 
den Kostenverordnungen in IFG und UIG des Bundes (maximale Gebührenhöhe 500 
Euro) und die Schaffung einiger Befreiungstatbestände (Bedürftigkeit des Antragstel-
lers, öffentliches Interesse an der Fragestellung). 

Zu § 15 GE
(Landesbeauftragter für das Recht auf Informationsfreiheit) 

Die Schaffung eines Informationsfreiheitsbeauftragten hat sich bewährt;  insbesondere 
auf die qualifizierten Berichte des Bundesbeauftragten ist hinzuweisen. Probleme mit 
der Zuweisung dieser Rolle an die Datenschutzbeauftragten hat es nicht gegeben. 

abgeschlossen ist, wenn es, mag es auch als Entwurf gekennzeichnet sein, an "Dritte" weiter gegeben wurde. - Streit 
ist dann prompt um die Frage entstanden, wer zu den "Dritten" zählt. Der Bundesverkehrsminister bspw. hält ein 
Gutachten auch dann noch nicht für abgeschlossen, wenn es an die Länder zur Stellungnahme versandt wurde. 
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Die knappe Fassung der Regelung zu den Aufgaben und Kompetenzen des Beauftragten 
wird begrüßt, auch die Berichtspflicht ist positiv zu sehen. 

Zu § 16 GE
(Evaluierung)

Nach wie vor ist, wie schon einleitend gesagt, Informationszugangsrecht dynamisches 
Recht. Es ist deshalb angemessen, eine Evaluierung des Gesetzes vorzusehen. Zu den 
Teilnehmern sollten freilich nicht nur der Datenschutzbeauftragte und die kommunalen 
Spitzenverbände gehören, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft. 

Schlussbemerkung 

Die Vorlage des Gesetzentwurfes ist ebenso wie seine inhaltliche Ausrichtung zu begrü-
ßen. Es bleibt zu hoffen, dass in Hessen bald eine fortschrittliche Regelung für den Zu-
gang zu Informationen verabschiedet wird. 
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WIKIMEDIA DEUTSCHLAND 
Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. 
 
 
 
 
 
Wikimedia Deutschland e. V. – Postfach 61 03 49 – 10925 Berlin 

 

WIKIMEDIA DEUTSCHLAND Postfach 610349 E-Mail: info@wikimedia.de Spendenkonto 32 87 300 
Gesellschaft zur Förderung  10925 Berlin Tel: 030 / 219 158 260 Bank für Sozialwirtschaft, Berlin 
Freien Wissens e. V. http://wikimedia.de Fax: 030 / 219 158 269 Bankleitzahl 100 205 00 

Eingetragen beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer 23855 Nz 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
des Hessischen Landtags 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 

Berlin, 12. August 2013 
 
 
Betreff: Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags 
 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 27. Mai 2013 und für die Gelegenheit, zum Gesetzesentwurf 
der Fraktion der SPD für ein Hessisches Transparenzgesetz Stellung zu nehmen.  
 
Meine Stellungnahme finden Sie auf der nachfolgenden Seite dieses Schreibens, einer 
Weitergabe der Stellungnahme im Rahmen der Anhörungsdokumentation und der 
Veröffentlichung über die Homepage des Landtags stimme ich ausdrücklich zu.  
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mathias Schindler  
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Seite 2 

WIKIMEDIA

Einleitung 
 
Wikimedia Deutschland e.V. begrüßt jede Anstrengung, jedermann und insbesondere allen 
Bürgerinnen und Bürgern den legalen Zugang zu Informationen der Verwaltung zu verschaffen 
und insbesondere die noch verbliebenen Lücken bei der Einführung von Informationsfreiheit auf 
Landesebene zu schließen. Unser Augenmerk als Wikimedia Deutschland liegt dabei 
insbesondere auf dem Recht für jedermann, diese Informationen auch rechtssicher 
weiterverwenden zu dürfen. Unserer Ansicht nach können moderne Informationsfreiheits- bzw. 
Transparenzgesetze einen bedeutenden Beitrag für diese Rechtssicherheit leisten. 
 
§1 – Zweck des Gesetzes  
 
Die Formulierung des Zwecks deckt sehr gut den Aspekt des Informationsrechts ab, lässt 
jedoch den für ein Transparenzgesetz wichtigen Teil der Nachnutzung außen vor.  
 
§2 – Anwendungsbereich 
 
§2, Abs. 1 Punkt 4 deckt in seiner bisherigen Fassung keine Stellen ab, an denen das Land 
Hessen zusammen mit dem Bund oder anderen Ländern mehrheitlich beteiligt ist.  
 
Wir empfehlen die Streichung von „nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden“ 
in §2, Abs 1 Punkt 5, da er dem Zweck des Gesetzes zuwiderläuft.  
 
§4 – Veröffentlichung allgemein zugänglicher Informationen 
 
Zur Weiterentwicklung der Informationsfreiheitsgesetze gehört es, neben den individuellen 
Anspruch auf Informationszugang auch die Freigabe aller Informationen, über die eine Stelle 
verfügt und bei denen keine Gründe gegen eine Freigabe vorliegen. §4 verfehlt dieses Ziel 
durch ein hohes Maß an Unverbindlichkeit, das Fehlen einer konkreten Pflicht zur 
Veröffentlichung, die bloße Auflistung möglicher Freigabeformen und die Verwendung von 
Verben wie „daraufhinwirken“. Es handelt sich bei diesem Paragraphen um einen Rückfall 
hinter das Hamburgische Transparenzgesetz, das z.B. in §10 konkrete Vorgaben zur 
Veröffentlichungspflicht bestimmter Informationen macht. 
 
Die bisherige Formulierung des §4 enthält keine Verpflichtung zur Einräumung von 
Nutzungsrechten zur Weitergabe und Verarbeitung der zu veröffentlichenden Informationen. 
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Hessischer Städtetag 
Verband der kreisfreien und kreisangehöriger Städte in Hessen 
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Frankfurter Straße 2 Telefax: (0611) 1702-17 Internet: http://www.hess-staedtetag.de (BLZ 510 500 15) Kto. Nr. 100 072 777 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags zum 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches Transparenzgesetz 
(Hess.TG) - Drucks. 18/7200 - 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Klee, 

sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem oben angeführten 

Gesetzentwurf. 

 

Der These, dass ein Informationsdefizit der Bürgerschaft in den hessischen Kommunen 

besteht, wird ausdrücklich widersprochen. 

 

Tatsächlich ist gängige Praxis bei den Mitgliedstädten des Hessischen Städtetages, dass 

Magistrate und Gemeindevorstände für die Öffentlichkeit relevante Informationen in der 

Regel ohne ausdrückliche Aufforderung liefern. Dem Interesse des einzelnen Bürgers an 

Information wird außerdem dadurch Rechnung getragen, dass, so weit ein rechtlicher oder 

tatsächlicher Grund von diesem vorgetragen wird, die individuell gewünschte Information 

durch die Verwaltung erbracht wird. 

 

Die Forderung zur Kontrolle von Verwaltung unmittelbar durch die Bürgerschaft wider-

spricht dem rechtlichen Modell der repräsentativen Demokratie. Auf kommunaler Ebene 
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sind die demokratischen Rechte der Bürgerschaft durch die hessische Gemeindeordnung 

angemessen ausgestaltet. Nach diesem Gesetz kontrolliert und überwacht die Stadtver-

ordnetenversammlung/Gemeindevertretung den Magistrat/Gemeindevorstand, der der 

Verwaltung vorsteht. Der Gesetzentwurf führt somit zu einer Relativierung des Stellen-

werts eines kommunalen Organs einschließlich deren direkt gewählter Mitglieder, die ihre 

Arbeit ehrenamtlich verrichten. 

 

Ausdrücklich widersprechen wir der Absicht, dem Bürger mehr Rechte einzuräumen, als 

der Gemeindevertreter nach der Hessischen Gemeindeordnung inne hat. 

 

Die Erfüllung von Informationswünschen ohne Sach- oder Rechtsgrund führt zu einem 

zusätzlichen sachlichen und personellen Aufwand der Kommunen. Die Informations-

erfüllung soll dennoch nach den vorliegenden Gesetzentwürfen überwiegend gebührenfrei 

erfolgen. Dies wird ausdrücklich abgelehnt. Die behördliche Auskunft ist eine Leistung. 

Daher sollte sie auch immer gebührenpflichtig sein. Die Kostenfolge ist eindeutig zulasten 

des Leistungsempfängers und nicht des Leistenden zu regeln. Insbesondere von kleineren 

Gemeinden wird der Aufwand an rechtlicher Prüfung aus Gründen des Schutzes perso-

nenbezogener Daten aufgrund solcher Informationswünsche ohne Inanspruchnahme 

externer Rechtsberatung nicht leistbar sein. Solche Kosten sind in jedem Fall an den 

Informationskunden weiterzugeben. 

 

Vorsorglich ist zu erwähnen, dass die Einführung eines gebührenfreien Anspruchs von 

Bürgern auf Leistung gegenüber kommunalen Verwaltungen durch das Land aus Gründen 

der Konnexität zu einer Zahlungsverpflichtung des Landes führt. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stephan Gieseler 
Direktor 
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Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein  
Hessisches Transparenzgesetz (Hess.TG) 
Drucksache 18/7200 vom 28.3.2013 
 
Transparency International Deutschland e.V. begrüßt das Vorhaben der SPD-
Fraktion im Hessischen Landtag, ein Transparenzgesetz in Hessen einzuführen.  
 
Die Transparenz staatlichen Handelns erscheint auch uns in Hessen nur 
eingeschränkt gegeben. Den Bürgerinnen und Bürgern stehen nur sehr beschränkte 
Möglichkeiten für einen Zugang zu Informationen der Öffentlichen Verwaltung zur 
Verfügung. Ausdrücklich stimmen wir daher der im Gesetzentwurf formulierten 
Zweckbestimmung zu, durch ein umfassendes Informationsrecht das in Akten und in 
sonstiger Weise festgehaltene Wissen und Handeln öffentlicher Stellen zugänglich 
zu machen, um den Bürgerinnen und Bürgern eine Kontrolle staatlichen Handelns zu 
ermöglichen und die Meinungs- und Willensbildung zu stärken und zu fördern.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf erscheint uns weitgehend gut geeignet, die 
genannten Ziele einer Transparenz im Verwaltungshandeln und einer Erweiterung 
von Kontrollmöglichkeiten und einer Stärkung demokratischer Beteiligungsrechte zu 
erreichen. Aus Sicht von Transparency Deutschland kommt einem solchen 
Transparenzgesetz außerdem auch hinsichtlich der Vorbeugung und Bekämpfung 
von Korruption besondere Bedeutung zu.  
 
Für richtig und wichtig erachten wir unter anderem, dass mit § 2 (1) 5. auch der 
Landtag, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Forschungseinrichtungen, 
Hochschulen und der Datenschutzbeauftragte von den Vorschriften über den Zugang 
zu Informationen erfasst sind, soweit diese Stellen in Verwaltungsangelegenheiten 
tätig werden.  
 
Für eine Bereichsausnahme für den Landesrechnungshof, die in § 2 (2) vorgesehen 
ist, besteht dagegen kein Grund. Ergebnisse der Kontrolltätigkeit von 
Rechnungshöfen sollten unseres Erachtens der Öffentlichkeit zugänglich sein. Dies 
erscheint vor dem Hintergrund, dass das Transparenzgesetz den Bürgerinnen und 
Bürgern eine Kontrolle staatlichen Handelns ermöglichen will, unabdingbar. Wir 
verweisen hierfür auf die Rechtsprechung: 
 
Laut Bundesverwaltungsgericht sind Prüfungsberichte der 
Landesrechnungsrechnungshöfe sowie der kommunalen Rechnungsämter nach 
Maßgabe der Informationsfreiheitsgesetze grundsätzlich einsehbar (BVerwG, 
Beschluss vom 22. Mai 2007, Az.: 7 B 1/07). 
 
Insgleichen hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil entschieden, dass der 
Bundesrechnungshof grundsätzlich Auskunft über das Ergebnis seiner 
Prüfungstätigkeit geben muss. Es bestätigt, dass der Bundesrechnungshof zu den 
informationspflichtigen Behörden gemäß Bundes-Informationsfreiheitsgesetz gehört 
(BVerwG 7 C 1.12 vom 15. November 2012). Der Bundesrechnungshof kann sich 
demnach nicht darauf berufen, dass eine effektive Prüfung nur dann möglich wäre, 
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wenn den geprüften Stellen der vertrauliche Umgang mit den erlangten 
Erkenntnissen zugesichert wird. 
 
Wir empfehlen daher, die Formulierung § 2 (2) „und dem Landesrechnungshof, 
soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird“ ersatzlos zu streichen.  
 
Mit § 4 „Veröffentlichung allgemein zugänglicher Informationen“ ist das zentrale 
Erfordernis eines Transparenzgesetzes – die aktive Veröffentlichung von 
Informationen – geregelt. Einige Formulierungen scheinen der Verwaltung bei der 
Umsetzung der Bestimmungen Spielraum zu lassen. So etwa wenn es heißt, die 
informationspflichtigen Stellen „wirken [...] darauf hin, dass Informationen, über die 
sie verfügen, zunehmend in elektronischen Datenbanken oder in sonstigen Formaten 
gespeichert werden“ (§ 4 (1)) oder „Die informationspflichtigen Stellen unterrichten 
die Öffentlichkeit in angemessenem Umfang aktiv und systematisch“ (§ 4 (4)). 
 
Aus unserer Sicht ist zu wünschen, dass die verbindliche Verpflichtung der 
informationspflichtigen Stellen konkret, klar und unzweideutig zum Ausdruck 
gebracht wird.  
 
Im Zusammenhang mit § 6 „Antragstellung und Verfahren“ halten wir es im Sinne 
bürgerfreundlicher Informationsrechte für unerlässlich, in Absatz (4) den 
Antragstellern bei der Wahl, auf welche Weise der individuelle Informationszugang 
erfolgen soll, ausdrücklich auch das Recht auf Kopien einzuräumen. 
 
Die Regelung, wonach ein Antrag als abgelehnt gilt, wenn er innerhalb der 
vorgegebenen Frist nicht beantwortet worden ist (§ 7 (4), eröffnet der 
informationspflichtigen Stelle die Möglichkeit, eine Anfrage einfach unbeantwortet zu 
lassen und ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Für den Antragsteller bedeutet 
dies, dass er sich unter Umständen bis zu zwei Monate gedulden muss, zuletzt aber 
vergeblich gewartet hat. Diese Regelung steht im Widerspruch zu der Regelung § 9 
(1), nach der die auskunftspflichtige Stelle dazu verpflichtet ist, bei Ablehnung eines 
Antrags den Antragsteller über die Gründe fristgerecht und schriftlich zu informieren.  
 
Im Sinne bürgerfreundlicher Regelungen empfehlen wir dringend, § 7 (4) Satz 1 
ersatzlos zu streichen.  
 
Von wenigen Punkten abgesehen erachten wir den vorliegenden Entwurf insgesamt 
als tragfähige rechtliche Grundlage zur Herstellung notwendiger Transparenz der 
öffentlichen Verwaltung in Hessen. Positiv erscheint uns insbesondere die 
Berücksichtigung und Abwägung eines eventuell überwiegenden öffentlichen 
Informationsinteresses gegenüber dem Schutz öffentlicher Belange oder dem Schutz 
von Berufs- oder Geschäftsgeheimnissen. Die vorgesehene Kostenfreiheit bei der 
Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte sowie bei einer 
Einsichtnahme in Informationen vor Ort begrüßen wir ebenso wie die vorgesehene 
Bestellung eines Beauftragten für das Recht auf Informationsfreiheit, dessen 
Aufgabe vom Hessischen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen werden sollte. 
 
Dr. Heike Mayer, Leiterin der Arbeitsgruppe Informationsfreiheit 
9.8.2013 
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